
heit zum außerehelichen Geschlechtsverkehr zwingt 
oder eine wehrlose oder geisteskranke Frau zum au
ßerehelichen Geschlechtsverkehr mißbraucht, wird 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
bestraft.
(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheits
strafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn
1. die Vergewaltigung von mehreren Tätern ge

meinschaftlich oder an einem Mädchen unter 
sechzehn Jahren begangen wird;

2. durch die Vergewaltigung eine schwere Körper
verletzung fahrlässig verursacht wird;

3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 121 
oder 122 begangen hat oder wer bereits wegen ei
ner solchen Straftat bestraft ist.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu § 44 StGB.

(3) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.
(4) Der Versuch ist strafbar.

§ 122
Nötigung und Mißbrauch 
zu sexuellen Handlungen
(1) Wer einen Menschen mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem schweren Nachteil oder durch 
Ausnutzung einer Notlage oder Mißbrauch seiner 
gesellschaftlichen oder beruflichen Funktion oder 
Tätigkeit zur Duldung oder Vornahme sexueller 
Handlungen zwingt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer einen wehrlosen oder 
geisteskranken Menschen zu sexuellen Handlungen 
mißbraucht.
(3) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn
1. die Nötigung oder der Mißbrauch zu sexuellen 

Handlungen von mehreren Tätern gemeinschaft
lich oder an einem Menschen unter sechzehn Jah
ren begangen wird;

2. durch die Nötigung oder den Mißbrauch zu sexu
ellen Handlungen eine schwere Körperverlet
zung fahrlässig verursacht wird;

3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 121 
oder 122 begangen hat oder bereits wegen einer 
solchen Straftat bestraft ist.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu $ 44 St.GB-

(4) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.
(5) Der Versuch ist strafbar.

Straftaten gegen die Persönlichkeit 1,1‘.

§ 123
Ausnutzung und Förderung 
der Prostitution
Wer die Prostitution ausnutzt oder fördert, um dar
aus Einkünfte zu beziehen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbe
schränkung erkannt werden.

§ 124
Vornahme sexueller Handlungen 
in der Öffentlichkeit
Wer sexuelle Handlungen öffentlich in Gegenwart 
anderer vornimmt, um sich dadurch geschlechtlich 
zu erregen oder zu befriedigen, wird mit Geldstrafe, 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 125
Verbreitung pornografischer Schriften
Wer pornografische Schriften oder andere pornogra
fische Aufzeichnungen, Abbildungen, Filme oder 
Darstellungen verbreitet oder sonst der Öffentlich
keit zugänglich macht, sie zu diesem Zwecke her
stellt, einführt oder sich verschafft, wird mit öffentli
chem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

§ 126
Raub
(1) Wer mit Gewalt gegen einen Menschen oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben 
oder Gesundheit im sozialistischen, persönlichen 
oder privaten Eigentum stehende Sachen wegnimmt 
oder sich auf die gleiche Weise den Besitz von ihm 
entwendeter Sachen zu sichern sucht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 127
Erpressung
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt 
oder durch Drohung mit einem schweren Nachteil zu 
einem Verhalten zwingt, um sich oder andere zu be
reichern und dadurch dem Genötigten oder einem 
anderen einen Vermögensschaden zufügt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 128
Schwere Fälle
(1) In schweren Fällen des Raubes oder der Erpres
sung wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. Ein schwerer Fall 
liegt vor, wenn

1. die Tat unter Verwendung von Waffen oder an-
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